
Einzelplan Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

Aufgabenbereich 301 - Verkehr und Mobilitiätswende (Amt V)

RZ Neubau, Grundinstandsetzung Straßen. Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer Maßnahmen-Bezeichnung Ergebnis Ansatz VE

2021 2022 2023 2024 2023/2024

in €

2-20803010-10011.01 Neu-/Um-/Ausbau  u. Förderung Radverkehr 1.269.336,86 1800

2-20803010-10012.01 Grundinstandsetzung und EMS 268.002,95

2-20803010-10013.01 Allgemeine Erschließungen 551.224,11

Gesamt 2.088.563,92 1.800 2.269 2.250 2.250

#19000

Die Verwaltung schlägt vor, die RZ nur noch in einem Block darzustellen. Dadurch können die Ermächtigungen flexibler innerhalb der Bereiche 

Grundinstandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau, Radverkehr, EMS und Erschließung durch geänderte Prioritäten auch bei Bauverzögerungen etc. verwendet 

werden. 

Ansatz

in Tsd €

2.250

Die investiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Anpassung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Wege 

(Bezirksstraßen) einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs mit dem Ziel, Substanz und Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrswege (Fahrbahnen und 

Nebenflächen) nachhaltig für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Einbezogen sind hier Erschließungsmaßnahmen im Wohnungsbau bis zu 100 

Wohneinheiten, Gemeinbedarf und Gewerbeflächen.

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz für den Neu-, Ausbau und der Grundinstandsetzung von Straßen, einschließlich Erschließungsmaßnahmen 

und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer investiven Rahmenzuweisung 

zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt 

mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Zum effizienten und flexiblen Mitteleinsatz werden den Bezirksämtern die bislang für ihren Bezirksstraßenbereich in den Rahmen- und Zweckzuweisungen 

für den MR-Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung Straße, MR-Förderung Radverkehr, MR-Erschließung, MR-EMS zur Verfügung gestellten Mittel im 

Haushalt 2019/2020 in einer Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verkehrsplanung investiv

2.269 2.250

zusätzliche Erläuterung der Verwaltung: 

Die Ansatzerhöhung aus der Drs. 22/10295 in Höhe von 19.000 EUR wurde in den Ansatz 2023 aufgenommen. 


